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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.2007

Norm

EO §35 Ad

EO §35 B

ASVG §332 B

Rechtssatz

Hätte der Schädiger bereits im Titelverfahren auf Grund seiner Kenntnis einer sozialversicherungsp6ichtigen

Beschäftigung des Beklagten das Erlöschen des Schadenersatzanspruchs auf Grund der bereits mit dem

Schadensereignis eingetretenen Legalzession an den Sozialversicherungsträger einwenden können, dann stellt diese

Legalzession in einem späteren Oppositionsprozess (bzw negativen Feststellungsprozess), soferne der Schädiger dort

den Beweis der Erfolglosigkeit eines derartigen Einwandes nicht erbringen kann, keinen tauglichen Oppositionsgrund

dar.
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